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Einführung

Folie 3

Wollen Sie

� Ihre projektbezogenen Konflikte 

� mit mindestens 80%-iger Wahrscheinlichkeit

� in regelmäßig nur 2-3 Sitzungen

� binnen eines Monats

lösen?

Einführung

Folie 4

Beispielfall: Mangel der Rohrsanierung

Lieferant und Tiefbauunternehmen hat-
ten eine neue Idee für ein Produkt zur
Rohrsanierung, das Produktionsreife
erreicht und sich bei mehreren Bau-
vorhaben bewährt. Beim ersten Groß-
bauvorhaben funktioniert das Produkt
nicht ordnungsgemäß. Eine Prüfung
ergibt, dass der Materiallieferant die
Zusammensetzung eines erforderli-
chen Materials ohne Hinweis verän-
dert hat. Ob dies den Mangel verur-
sacht hat, ist zwischen den Parteien
streitig. Die Mangelbeseitigung erfor-
dert Material im Wert von 1,9 Mio.
und Arbeitskosten von 1,5 Mio. Dem
Tiefbauunternehmer drohen Scha-
densersatz und Vertragsstrafe.

Lösung:
Beide Parteien verständigen sich auf eine gemeinsame
Darstellung gegenüber der Versicherung. Ein nach Zah-
lung der Versicherung fehlender Differenzbetrag soll ge-
teilt werden und als weitere „Produktentwicklungskosten“
angesehen werden. Das verbesserte Produkt hat zusätz-
liche Vorteile und erhöht den Abstand zur Konkurrenz. 
Das Tiefbauunternehmen erhält für die eigene Kosten-
beteiligung 10 Jahre „Best-Friends-Konditionen.
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Folie 5

Einführung
Zufriedenheit mit bislang beendeten Streitigkeit

durch Streitentscheidung vor Gericht oder Schiedsge richt

� wie viele der Ihnen bekannten Urteile haben zu 100 % Recht gegeben?
� in wie vielen Streitigkeiten konnten zu 100 % durchgesetzte Forderungen 

realisiert werden?

durch Einigung

� wie viele gerichtliche Streitigkeiten enden schließlich doch durch 
Vergleich?

� warum ist dieser Vergleich nicht deutlich früher erzielt worden?
� wäre nicht mehr erreichbar gewesen?

Insgesamt

� erfassen Sie die internen Kosten bis zum Konfliktende?
� fragen Sie sich, ob bessere Alternativen bestehen?

Folgestudie PwC / Viadrina

Praxis des Konfliktmanagements deutscher Unternehmen

Ergebnisse einer qualitativen Folgestudie zu „Commercial Dispute
Resolution“ – Konfliktbearbeitungsverfahren im Vergleich“

Pricewaterhouse Coopers
und der Masterstudiengang Mediation der Europauniversität Viadrina

Oktober 2008

http://www.pwc.de/fileserver/RepositoryItem/adv_Konfliktbearbeitungsverfahren.pdf?itemId=3798884

Folie 6
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Folgestudie PwC / Viadrina

Folie 7

Verteilung der Stichprobe nach Unternehmensgröße, g emessen an der 
Anzahl der Mitarbeiter

aus: Folgestudie PwC / Viadrina, Abb. 4 Seite 27 

Folie 8

Verteilung der Stichprobe nach Branchenzugehörigkei t

aus: Folgestudie PwC / Viadrina, Abb. 5 Seite 27 

Folgestudie PwC / Viadrina
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Folie 9

Einsatz der Verfahren im Vergleich (mittlere Nutzun gshäufigkeit)

aus: Folgestudie PwC / Viadrina, Abb. 1 Seite 8 

Folgestudie PwC / Viadrina

Folie 10

Mittlere Vorteilswerte der Verfahren im Vergleich

aus: Folgestudie PwC / Viadrina, Abb. 2 Seite 9 

Folgestudie PwC / Viadrina
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Folgestudie PwC / Viadrina

Folie 11

Hypothese 1: Praxislücke
Unternehmen haben bislang keine bis
wenig praktische Erfahrungen mit außer-
gerichtlichen Konfliktbearbeitungsverfah-
ren mit Drittbeteiligung gesammelt.

Hypothese 2: Theorielücke
In vielen Unternehmen besteht eine
Theorielücke dahingehend, dass die
charakteristischen Merkmale einzelner
Verfahren und deren prozedurale
Einbettung oder auch die begriffliche
Trennschärfe und Präzision der
einzelnen Verfahrensdefinitionen nicht
umfassend bekannt sind.

Fazit: 
Für die eher seltene Anwendung außergerichtlicher Konfliktbearbeitungsverfahren mit
Unterstützung Dritter zeigt sich eine Kombination aus lückenhaften theoretischen
Kenntnissen (von Unternehmensvertretern, Streitgegnern sowie beratenden Anwälten)
und mangelnden praktischen Erfahrungen – und entsprechend fehlendem Vertrauen in
diese Verfahrensalternativen – verantwortlich.

Folgestudie PwC / Viadrina

Folie 12

Hypothese 3: Fehlender Leidensdruck
Das Deutsche Gerichtssystem wird in den Punkten Verfahrensdauer, Kosten,
Verfahrensgestaltung, Nachhaltigkeit der Konfliktbeilegung und Ergebnissicherheit von den
Unternehmen als zufriedenstellend oder zumindest als nicht so belastend empfunden, dass
aus Sicht der Unternehmen ein Veränderungsprozess im Sinne einer stärkeren Nutzung von
außergerichtlichen Verfahren der Konfliktbearbeitung ausgelöst werden müsste.

Fazit:
Die Hypothese, der Leidensdruck der Parteien im Rahmen der Konfliktlösung durch
staatliche Gerichte sei nicht groß genug, um Veränderungen bei der Konfliktbearbeitung
einzuleiten, kann durch die Befragungsergebnisse nicht in vollem Umfang gestützt werden.
Die Qualität des Gerichtssystems als solche wird zwar nicht in Frage gestellt: bei genauerer
Betrachtung gilt diese Positivbewertung jedoch nur für die institutionellen und
verfahrensrechtlichen Aspekte des Gerichtsverfahrens.
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Folgestudie PwC / Viadrina

Folie 13

Hypothese 4: Systemwiderstände
In Unternehmen als sozialen Systemen wird die Einführung außergerichtlicher
Konfliktbearbeitungsverfahren aufgrund unzureichender innerbetrieblicher Kommunikation
erschwert oder durch bestehende Organisationsstrukturen und Hierarchien verhindert.

Fazit:
Vertreter von Unternehmen jeder Größenordnung beschreiben relevante Systemwiderstände
wie z.B. mangelnde innerbetriebliche Kommunikation oder Widerstände der
Geschäftsleitung. Vielfältige Anhaltspunkte sprechen dafür, dass diese Systemwiderstände
auch das Konfliktmanagement signifikant beeinträchtigen.

Selbst wenn bereits Erfahrungen mit alternativen Verfahren vorlägen, lasse Zeitmangel eine
systematische Evaluation dieser Verfahren zumeist nicht zu. Aus diesem Grund seien gute
Ergebnisse nicht dokumentiert. Das Fehlen von Erfolgsmeldungen wiederum verhindere,
dass sich die Geschäftsleitung gegenüber alternativen Konfliktbearbeitungsverfahren weiter
öffne.

Folgestudie PwC / Viadrina

Folie 14

Hypothese 5: Optimierungsbedürftiges Prozessmanagement
Konfliktbearbeitungsprozesse sind in aller Regel nicht systematisch und explizit im
Managementsystem der Unternehmen für alle Akteure (Mitarbeiter und Vorgesetzte)
zugänglich sowie nachvollziehbar definiert, dokumentiert, eingeführt und umgesetzt.

Fazit:
Die Ergebnisse der Befragung bestätigen die Hypothese, dass Konfliktbearbeitungsprozesse
bisher noch nicht systematisch und explizit in die Managementsysteme der Unternehmen
integriert wurden, also für alle Akteure (Mitarbeiter und Vorgesetzte) zugänglich und
nachvollziehbar definiert, dokumentiert, eingeführt und umgesetzt wurden.
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Folie 15

Geschichte der Mediation

• Jahrtausende alte Wurzeln mit Ursprüngen in den Stammesgesellschaften

• Mediatoren waren schon im alten Ägypten und in vielen östlichen Kulturen als
Vermittler bei Konflikten tätig

• In China und Japan spielt die Gerichtsbarkeit noch heute eine untergeordnete Rolle,
bevorzugt wird außergerichtliche Lösung, wie Mediation

• In den USA ist Mediation inzwischen als Methode zur Konfliktlösung verbreitet und
teilweise als gerichtliches Vorverfahren gesetzlich vorgeschrieben

• In Europa ebenfalls seit dem Mittelalter bekannt

• In Deutschland und im deutschsprachigen Rahm Anwendung seit Ende der 70er
Jahre in Familien- und Scheidungskonflikten

• Seit einigen Jahren auch gerichtlich angeordnete Mediationen (Gerichtsmediatoren)

• Anwendung zunehmend im wirtschaftlichen Bereich, z. B. Großprojekte wie Frankfurter
Flughafen, in Unternehmen, wie z. B. Audi Electronik Verture GmbH (Corporate
Verture Tochter der AUDI AG), im Baurecht, im Mietrecht, im gewerblichen
Rechtsschutz (Lizenzverträge usw.)

Folie 16

Mediation ist ein

� freiwilliges Verfahren

� zur außergerichtlichen Konfliktbeilegung, in dem die Konfliktbeteiligten

� mit Unterstützung eines allparteilichen Dritten (Mediator/in)

� eine interessenorientierte, einvernehmliche Lösung ihres 
regelungsbedürftigen Sachverhaltes erarbeiten.

� Ziel der Mediation ist:

� Unterstützung der Streitbeteiligten dabei, ihre Unstimmigkeiten eigenver-
antwortlich, einvernehmlich und zum beiderseitigen Vorte il zu regeln.

� keine Streitentscheidung durch den Dritten, sondern Gesprächs- und
Strukturverantwortung des Dritten bei Eigenverantwortlichkeit der Partei

� Berücksichtigung nicht ausschließlich rechtlicher Maßstäbe, sondern neben
dem Recht auch aller anderen Aspekte der Lebenswirklichkeit

Mediation

Charakteristika der Mediation
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Folie 17

Mediation stärkt

� die Kooperation und Kommunikation der Beteiligten und fördert ihr 
interessen- und zukunftsorientiertes Handeln.

� vermeidet ansonsten drohende Nachteile der gerichtlichen 
Auseinandersetzung: 

� übermäßige Verfahrensdauer, 

� nicht abschätzbare Kostenbelastung,

� Reputationsschädigung und 

� Zerstörung der Parteibeziehungen

Mediation

Merkmale der Mediation

� ermöglicht eine verbindliche und rechtswirksame Konfliktbeilegung

Folie 18

� Interessen statt Positionen

� warum ist mir etwas wichtig?
� nicht: worauf habe ich Anspruch?

� Schaffung eines Verständnisses von sich selbst, der anderen Partei 
und deren Sicht der Realität

� dadurch Ermöglichung der

� Verzahnung von Prioritäten
� Mehrwertschöpfung
� Zukunftsorientierung

� Transparenz und Nachvollziehbarkeit des Einigungspr ozesses

� Kostenminimierung

Mediation

Idee der Mediation
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Folie 19

� Golf: verschiedene Schläger

� Segeln: verschiedene Segel

� Angeln: verschiedene Köder

� Konflikt: Gericht, Schiedsgericht, Mediation

Mediation

Mediation als Instrument der Konfliktlösung

Folie 20

� Forderungserhalt durch Insolvenzvermeidung

� Vorzugskonditionen des in der Markteinführungsphase eines neuen Produktes 
geschädigten Zwischenerwerbers

� Deeskalation durch Wertschätzung

� Solidarisierung durch gemeinsames technisches Grundverständnis

Mediation

Beispiele gelungener Interessenverhandlungen
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Folie 21

Gerichtsverfahren vs. Mediation

Gerichtsverfahren Mediation

Streitorientiert (Parteien kämpfen um 
ihr Recht)

Kooperation der Parteien

Anspruchsorientiert
(Anspruch/Gegenanspruch, 
streitverschärfend)

Zielorientiert

Vergangenheits-/Fehlerorientiert Zukunfts-/Lösungsorientiert

Gewinner/Verlierer Gewinner/Gewinner

Delegierte Verantwortung 
(Rechtsanwalt; Richter)

Selbstverantwortung der Parteien

Quelle: mmg-Mediation Management Group, RA`in Christina Lenz

Folie 22

„Klassische Konfliktlösung“ vs. Mediation

A                                                                                                                            B  

Das Problem besteht zwischen den Parteien bzw. die jeweils andere Partei wird als das 
Problem angesehen; „Positionen“ werden zementiert; Gewinner / Verlierer

Ziel der Mediation: Die Parteien arbeiten gemeinsam an der Lösung des Problems

A

B

Problem
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Folie 23

1. Phase: Einführung und Vereinbarung der Mediationsregeln

2. Phase: Ermittlung der Streitpunkte und regelungsbedürftigen Themen
� Tatsachen
� Recht

3. Phase: Bearbeitung der Konfliktfelder bei Herausarbeitung der Interessen
� was ist den Parteien wichtig
� warum ist es ihnen wichtig
� was wollen sie damit erreichen

4. Phase: Lösungsoptionen und deren Bewertung
� welche Optionen bestehen für die Konfliktlösung
� welche Optionen sind für alle Parteien akzeptabel

5. Phase: Einigung

Mediation

Verfahrensgang der Mediation

Folie 24

Arbeitsschritte

� Kontaktaufnahme mit den Konfliktparteien

� Angebot des Mediators

� Mandant

� Interessenkollision

� Ist Mediation für diesen Konflikt geeignet?

� Mediator erklärt den Verlauf

� Fragen der Parteien

� Fragen hinter den Fragen

� Erwartungen der Parteien

� Befürchtungen der Parteien

� Grundregeln verhandeln und vereinbaren

� - Mediationsvertrag

Entwicklung

� Selbstbestimmung und Selbstverantwortung

� Motivation für eine autonome Einigung

� Gesetzesrecht ist nicht selbstverständlicher

� Entscheidungsmaßstab

� Verzicht auf Drittentscheidungen

� Interessen- und Zukunftsorientierung

� Vertrauen in den Mediator

Ergebnis

Erklärung und 
Dokumentation der 
Charakteristika des 
Mediationsverfahrens 
sowie dessen Regeln

ggf. bis zur Unterzeich-
nung einer Mediations-
vereinbarung

Mediation

Phase 1 Arbeitsbündnis: Vereinbarungen zum Verfahre n
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Folie 25

Arbeitsschritte

� Informationen sammeln

� Jede Partei erhält Raum für ihre

Sicht

� Worüber besteht Einigkeit

� Worüber fehlt der Konsens

� Gibt es Klärungsbedarf?

Entwicklung

� Stärkung der Autonomie

� Jeder vertritt seine Position

� Betonung der Unterschiedlichkeit

� Was bedeuten die entscheidungs-

relevanten Tatsachen für jede

Partei

Ergebnis

Darstellung der 
Sichtweise des 
Konflikts durch die 
Parteien

Entwicklung eines 
gemeinsamen 
Verständnisses der zu 
behandelnden Punkte 
in Form einer 
Themensammlung

Mediation

Phase 2 Bestandsaufnahme

Folie 26

Sachverhaltsklärung:
Eine Vielzahl von Einzelforderungen 
wird nur äußerst aufwendig klärbar sein.
Selbst beauftragte Nachträge sind als
ursprüngliches Leistungs-Soll begründ-
bar.

Lösung:
Die Parteien verständigen sich auf ein-
zelne Kategorien von Nachträgen, er-
mitteln prozentual Chance und Risiko
deren Durchsetzbarkeit, vereinbaren die
gültigen Prozente und ordnen die Nach-
träge dann den Kategorien zu.

Mediation

Phase 2: „Forderungen und Gegenforderungen

Nach Schlussrechnungslegung streiten
die Parteien über die berechtigte Ver-
gütungshöhe und Gegenforderungen.

Enthaltene Nachträge sind nur teilwei-
se der Höhe oder dem Grunde nach
formell beauftragt. Teilweise sind sie
verhandelt oder angeordnet. Bauzeit-
ansprüche und Beschleunigungen sind
ebenfalls geltend gemacht.
Der Auftraggeber macht Abzüge we-
gen nicht erbrachter Leistungen, Män-
geln und Verzugsschaden einschließ-
lich entgangenem Gewinn geltend.
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Folie 27

Arbeitsschritte

� Unterschiedliche Sichtweisen 

verstehen

� Rechtliche Realität

� Von Positionen zu den

� Interessen

� Offenheit und Risiko

� Zukunft

Entwicklung

� Entwicklung einer effektiven

Kommunikationsstruktur

� Es entstehen zwei Wirklichkeiten

� Gemeinsame Problemdefinition   

bei

� divergierenden Interessen

Ergebnis

Verlassen etwa starrer 
Positionen der Parteien

Systematische 
Erforschung der für die 
Parteien im Einzelnen 
relevanten Interessen

Mediation

Phase 3 Bearbeitung der Konfliktfelder

Folie 28

Auf der Baustelle für ein großes Ein-
kaufszentrum ist es zu Verzögerungen
gekommen, deren Verursachung strei-
tig sind. Welcher Fertigstellungstermin
machbar und sanktioniert sein wird,
ist unklar. 

Sachverhaltsklärung:
Unklar ist, ob der AN weitere Behinderungen zu-
rückhält. Ferner fehlen hinreichende Behinde-
rungsanzeigen. Allerdings begründen die termin-
lichen Unsicherheiten ein Risiko im Zusammen-
hang mit der Vermietung von 2,4 Mio. €.Der Auf-
traggeber benötigt den verbindlichen Termin, um
neue Verträge abschließen zu können
und bestehende Verträge anpassen zu können.

Lösung:
Verständigung auf einen neuen Fertigstellungs-
termin, einen Zahlungsbetrag von 1,0 Mio. € für 
Verlängerung und Beschleunigung sowie Ab-
geltung aller bislang bekannten Sachverhalte.
Zur Befriedigung des Sicherheitsbedürfnisses
des AG wird aufgenommen eine Karenzzeit für 
weitere Störungen und Zusage des AN, dass 
Störungen in den nächsten 4 Wochen des Bau-
ablaufes nicht relevant werden. 

Mediation

Phase 3 Beispielsfall: „Erkaufte Sicherheit“
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Folie 29

Arbeitsschritte

� Optionen entwickeln

� Werte schaffen

� Optionen bewerten

� Szenarien testen,

bewerten und auswählen

Entwicklung

� Kreativität

� Entwerfendes Denken

� Bewertungsänderung

durch Interessenbezug

� Wechselbezüglichkeit

Ergebnis

Generierung von Lösungsoptionen 
auf der Grundlage der 
gesammelten Interessen im 
Rahmen eines Brainstormings

Bewertung der Lösungsansätze

Entwicklung eines Lösungspakets

Mediation

Phase 3 Beispielsfall: „Erkaufte Sicherheit“

Folie 30

Der GU legt nach Abnahme Schluss-
rechnung über 2,6 Mio. €. Der Bauherr
lehnt die Zahlung wegen vorliegender
Mängel ab. 

Der GU arbeitet ab und fordert erneut. 
Der Bauherr macht neue Mängel gel-
tend. Der GU arbeitet ab und fordert 
erneut. Der Bauherr macht neue Män-
gel geltend. Dieses Pingpongspiel 
wiederholt sich mehrfach.

Sachverhaltsklärung:
Der GU sieht seine Forderungen als 
vielfach risikobehaftet.

Bedürfnis:
Der Bauherr hat noch 2,0 Mio. €, von
denen er nicht weiß, ob er sie für die 
Gewährleistung eines insolventen 
Drittgewerkes benötigt. Der GU möchte
den bilanziell eingestellten Betrag von
1,5 Mio. € nicht unterschreiten.

Lösung:
Der GU übernimmt nach Prüfung die 
Gewährleistung des Drittgewerkes ge-
gen Erhöhung seiner Gewährleistungs-
bürgschaft. Ferner erhält er 1,85 Mio.€.

Mediation

Phase 4 Beispielsfall: „Immer neue Gegenforderungen “
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Folie 31

Arbeitsschritte

� Einigungsentwurf

� Externe Überprüfung

� Abschluss Beurkundung

� Vereinbarung eines Verfahrens 

zur Überprüfung 

� Implementation

Entwicklung

� Klarheit

� Fairnesskontrolle

� Verständnis in der

Unterschiedlichkeit

� Neuorientierung

Ergebnis

Präzise Definition der in Phase 
4 erzielten Einigung

Rechtliche Gestaltung in 
Form:

� einer Vereinbarung sowie

� der Planung der

Implementierung und

Nachhaltigkeit der

erarbeiteten Ergebnisse

Mediation

Phase 5 Gestaltungsphase, Abschluss und Implementat ion

Folie 32

Zum Jahreswechsel soll aus steuerli-
chen Gründen ein möglichst hoher
Leistungsstand erreicht sein. Der Bau-
leiter gibt daraufhin 350.000,00 € über
Leistungsstand frei. Im neuen Jahr
stellt der GU Insolvenzantrag. Der 
Bauherr macht die Überzahlung als 
Schadensersatz beim Bauleiter gel-
tend. Dieser informiert seine Versiche-
rung und teilt ihr mit, die Überzahlung 
auf Weisung des Bauherrn veranlasst 
zu haben, was der Bauherr im Prozess
bestreitet. Die Versicherung lehnt
Deckungsschutz wegen grober Pflicht-
widrigkeit ab.

Sachverhaltsklärung:
Der Architekt hat kein eigenes Vermögen und keine ei-
genen Aufträge. Für die Weisung zur großzügigen Frei-
gabe gibt es keinen Zeugen. Die Parteien haben bislang
mehrere Projekte freundschaftlich durchgeführt.

Bedürfnis:
Der Bauherr lehnt Streit ab, fühlt sich in dem, was er bis-
lang für den Bauleiter getan hat, jedoch nicht respek-
tiert. Allerdings zielt er nur auf die Versicherung. Der Ar-
chitekt muss seine Insolvenz vermeiden, um die Zulas-
sung nicht zu verlieren.

Lösung:
Der Bauleiter drückt seinen Respekt gegenüber dem 
Bauherrn für das aus, was er in der Vergangenheit für
ihn getan hat und dies bricht das Eis und bringt beide
Seiten dazu, ihre Bedürfnisse zu offenbaren. Der Archi-
tekt tritt die Forderung gegen die Versicherung ab, er-
hält Restwerklohn ab einer bestimmten Höhe der Ver-
sicherungszahlung - und ein Darlehen, das das Büro für
9 Monate aufrecht erhält.

Mediation

Phase 5 Beispielsfall: „Wertschätzung und ihr Erfol g“
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Folie 33

Konflikt

nicht als „Sieg oder Niederlage“ sondern als gemeinsame Aufgabe:

wie lässt sich der Streit

� überzeugend
� schnell
� preiswert

lösen?

Mediation

Schlüssel des Mediationserfolges

Folie 34

� Langfristige Verbesserung der

Parteibeziehung durch die mögliche

Konfliktbeilegung und das Bemühen

um friedliche und produktive Formen 

des Umgangs

� Sicherung von Vertraulichkeit durch

ein nicht öffentliches Verfahren

� Nachhaltigkeit des Ergebnisses

durch freiwillige und eigenständige

Ergebnisfindung

� Verbindlichkeit des gemeinsam 

erarbeiteten und vereinbarten 

Ergebnissen

� Nutzung des Konflikts als Chance und

Ausgangspunkt für

Veränderungsprozesse

� Minimierung der Kosten und der

Rechtsunsicherheit verglichen mit

gerichtlichen Verfahren

� Interessenbezogenheit des Verfahrens zur

Umsetzung der eigenen Ideen

� Hinzuziehung eines fachkundigen Mediators 

der eigenen Wahl statt des gesetzlichen 

Richters

Mediation

Nutzen der Mediation
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Folie 35

Mediation

Kategorien und Aspekte des Begriffs „Ergebnisqualit ät“

aus: Folgestudie PwC / Viadrina, Tab. 1, Seite 21 

Folie 36

Entscheidungshilfe

Gericht Mediation

Hat das Recht eine klare, eindeutige und
befriedigende Lösung für Ihr Problem?

Möchten Sie das Problem lösen und die
Geschäftsbeziehung aufrechterhalten?

Geht es um eine rechtliche Grundsatzfrage,
die allgemein gelöst werden muss?

Ist es für Sie wichtig, dass alle Probleme des
Streitfalles umfassend erörtert werden?

Wollen Sie es der anderen Seite mal richtig
„zeigen“, auch auf die Gefahr hin, der
Verlierer zu sein?

Interessieren Sie auch Umstände, die nicht
unmittelbar mit dem Streitfall
zusammenhängen?

Wollen Sie unbedingt wissen, wer Recht hat
– egal wie entschieden wird?

Spielen Emotionen in der
Auseinandersetzung eine wichtige Rolle?

Wollen Sie die Verantwortung für die Lösung
des Problems lieber delegieren?

Möchten Sie das Verfahren möglichst schnell
abschließen?

Handelt Ihr Streitpartner irrational oder sperrt
er sich gegen eine Mediation?

Spielen Kosten für Sie eine Rolle?

Ist Ihr Gegner erheblich mächtiger als Sie
und wird er diese Macht voraussichtlich
gegen Sie ausspielen?

Brauchen Sie die andere Partei, um Ihre
Ziele zu verwirklichen?

Geht es um eine Eilmaßnahmen oder steht
Verjährung an?

Möchten Sie die Öffentlichkeit des
Rechtsstreites vermeiden?
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Folie 37

� Managementaufgabe

� bessere Ergebnisse

� Zukunftsorientierung

� Zeit

� Geld

Mediation

Argumente für Mediation?

Handlungsempfehlungen

Folie 38

Letztlich lassen sich aus den Ergebnissen der aktuellen Studie wesentliche
Fragebereiche ableiten, die für die Weiterentwicklung der unternehmerischen
Konfliktbearbeitung von Bedeutung sind:

� Wird Konfliktmanagement in den Unternehmen als wertschöpfende Tätigkeit 
angesehen und die Gestaltung von Konfliktbearbeitungsprozessen als 
Managementaufgabe wahrgenommen?

� Über welches Managementverständnis verfügen Unternehmensjuristen?
� Wie können Unternehmensjuristen zukünftig aktiv ihre Abteilung als 

Dienstleistungsanbieter für das gesamte Unternehmen positionieren?
� Wie machen sie den Nutzen ihrer Arbeit für ihre internen Kunden und die 

Unternehmensleitung im Sinne der Unternehmensziele erfahrbar?

Fragebereiche
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Handlungsempfehlungen

Folie 39

Elemente eines differenzierten Konfliktmanagement

� Definition der Ziele der 
Konfliktbearbeitung

� Definition der konkreten Auslöser für 
die Konfliktbearbeitung

� Beschreibung der notwendigen 
Prozessschritte

� Festlegung der verantwortlichen 
Akteure

� Definition und Dokumentation von 
Kriterien zur Auswahl von 
Konfliktbearbeitungsverfahren

� Existenz von Aus- und 
Durchführungshinweisen zur 
angemessenen Vorgehensweise

� Existenz von Regeln zur 
Dokumentation der Konfliktfälle und 
zum Umgang mit Dokumenten

� Existenz von Regeln zur Evaluierung: 
Festlegung der Indikatoren zur 
Messung von Effektivität (Grad der 
Zielerreichung) und Effizienz. 
(Verfahrenskosten und 
Verfahrensdauer) der 
Konfliktbearbeitung

Folie 40

Rechtliche Rahmenbedingungen

Materiell

� Klärung der nach rechtlichen 
Maßstäben möglichen Ergebnisse

� Wahrscheinlichkeit dieser 
Ergebnisse

� Vergleich mit dem 
Verhandlungsergebnis

Formell

� Mediationsklausel/
Mediationsvereinbarung

� Verfahrensordnung
� Mediatorenvertrag
� Bindungswirkung der Einigung
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Folie 41

Mediationsklausel

Regelungsgegenstände

§ 1 Verhandlungsgebot

§ 2 Frist für Einleitung der Mediation

§ 3 Geltung der Verfahrensordnung

§ 4 Bestellung des Mediators

§ 5 Vertraulichkeit

§ 6 Eilverfahren

§ 7 Einleitung weiterer Verfahren

Vorschläge etwa über:

EUCON – www. eucon-institut.de

Verband der Baumediatoren – www.verband-der-baumediatoren.de

Folie 42

Mediationsklausel / Mediationsvereinbarung

§ *.1/§ 1 Verhandlungsgebot

„Die Parteien vereinbaren, alle Probleme, die bei der Durchführung dieser Vereinbarung oder 
im Zusammenhang hiermit entstehen, gütlich durch Verhandlungen zu lösen.“
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Folie 43

Mediationsklausel / Mediationsvereinbarung

§ *.2/§ 2 Frist für Einleitung der Mediation

„Gelingt es den Parteien nicht, ihre Meinungsverschiedenheiten binnen … Tagen nach der 
Aufforderung zur Aufnahme von Verhandlungen gütlich beizulegen, werden sie ein 
Mediationsverfahren gemäß der Verfahrensordnung des EUCON – Institut für Conflict 
Management e.V. (EUCON) durchführen.

Dasselbe gilt, wenn die Verhandlungen nicht binnen … Tagen nach Zugang der Aufforderung 
aufgenommen werden.“

Folie 44

Mediationsklausel / Mediationsvereinbarung

§ *.3/§ 3 Geltung der Verfahrensordnung

„Die Parteien erkennen die Verfahrensordnung des EUCON-Instituts e.V. als verbindlich an, 
soweit nicht in dieser Vereinbarung oder in der Mediations-vereinbarung mit dem Mediator 
schriftlich abweichende Regelungen getroffen werden.“ 
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Folie 45

Mediationsklausel / Mediationsvereinbarung

§ *.4/§ 4 Bestellung des Mediators

„Die Parteien werden aus den auf Antrag einer oder sämtlicher Parteien vom EUCON-Institut 
vorgeschlagenen Personen einen Mediator bestellen. Sollte eine Einigung nicht binnen … 
Tagen zustande kommen, so wird das EUCON-Institut einen Mediator bestellen.“

Folie 46

Mediationsklausel / Mediationsvereinbarung

§ *.5/§ 5 Vertraulichkeit

„Die Parteien vereinbaren verbindlich, während des Mediationsverfahrens erlangte 
Informationen vertraulich zu behandeln. 

Alle Dokumente, Erklärungen, Informationen sowie sonstiges Material, das vor oder während 
der Mediationssitzungen, schriftlich oder mündlich, gegeben oder erteilt worden ist, dürfen 
von beiden Parteien lediglich für die Zwecke der Mediation benutzt werden. Die Parteien 
verpflichten sich insbesondere, den Mediator in einem nachfolgende Schiedsgerichts- oder 
Gerichtsverfahren nicht als Zeugen für Tatsachen zu benennen, die ihm während des 
Mediationsverfahrens offenbart wurden.“
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Folie 47

Mediationsklausel / Mediationsvereinbarung

§ *.6/§ 6 Eilverfahren

„Diese Vereinbarung hindert keine Partei, ein gerichtliches Eilverfahren, insbesondere ein 
Arrest- oder einstweiliges Verfügungsverfahren durchzuführen.“

Folie 48

Mediationsklausel / Mediationsvereinbarung

§ *.7/§ 7 Einleitung eines Schiedsverfahrens

Alternative 1: Schiedsverfahren bei Scheitern der Mediation

„1.    Gelangen die Parteien nicht innerhalb von (60 Tagen oder einer anderen von 
den Parteien vereinbarten Frist) seit Bestellung eines Mediators zu einer 
einvernehmlichen Lösung, ist jede Partei berechtigt, ein Schiedsverfahren 
einzuleiten und ein Schiedsgericht über die Meinungsverschiedenheit, die 
Gegenstand der Mediation war oder hätte sein sollen, entscheiden zu lassen.

Entsprechendes gilt im Falle des Scheiterns der Mediation. In diesem Falle, 
verpflichten sich beide Parteien, nicht vor 30 Tagen nach der Feststellung der 
Beendigung des Mediationsverfahrens durch den Mediator ein schieds-
gerichtliches Verfahren einzuleiten.
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Folie 49

Mediationsklausel / Mediationsvereinbarung

§ *.7/§ 7 Einleitung eines Schiedsverfahrens

Alternative 1: Schiedsverfahren bei Scheitern der Mediation

„2. Durch Vereinbarung können die Parteien das Mediationsverfahren jederzeit 
in ein Schiedsverfahren überleiten.

3. Für die Einleitung eines Schiedsverfahrens, die Anzahl und Auswahl der 
Schiedsrichter sowie die Durchführung des Verfahren gelten die folgenden 
Vorschriften:

(es folgen: Vereinbarungen der Parteien oder der Verweis auf 
entsprechende Regelungen der Verfahrensordnungen von 
Schiedsgerichtsinstitutionen)“

Folie 50

Mediationsklausel / Mediationsvereinbarung

§ *.7/§ 7 Einleitung eines Gerichtsverfahrens

Alternative 2: Gerichtsverfahren bei Scheitern der Mediation

„1. Gelangen die Parteien nicht innerhalb von (60 Tagen oder einer anderen von 
den Parteien vereinbarten Frist) seit der Bestellung eines Mediators zu einer 
einvernehmlichen Lösung, ist jede Partei berechtigt, das zuständige Gericht 
anzurufen.

2. Im Falle des Scheiterns einer eingeleiteten Mediation verpflichten sich beide 
Parteien, nicht vor 30 Tagen nach der Feststellung der Beendigung des 
Mediationsverfahrens durch den Mediator ein gerichtliches Verfahren ein-
zuleiten.“
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Folie 51

Verfahrensordnung

Regelungsgegenstände

§ 1 Anwendungsbereich
§ 2 Einleitung des Mediationsverfahrens
§ 3 Benennung des Mediators
§ 4 Pflichten des Mediators
§ 5 Durchführung des Mediationsverfahrens
§ 6 Unterteilung der Mediation durch Eucon
§ 7 Einzelgespräche
§ 8 Gewährleistung der Vertraulichkeit
§ 9 Beendigung der Mediationsverfahren
§ 10 Kosten
§ 11 Gebühren von Eucon
§ 12 Honorar des Mediators
§ 13 Haftungsausschluss
§ 14 Aussetzung von Rechtsstreitigkeiten
§ 15 Pactum de von petendo Verfahrensvereinbarung

Folie 52

Verfahrensordnung

§ 4 Pflichten des Mediators

„(1) Der Mediator ist zur Unparteilichkeit und Neutralität verpflichtet. Vor An-
nahme des Mediationsmandates hat der Mediator gegenüber den Par-
teien offen zu legen, ob er bzw. seine Kanzlei eine Partei in dieser oder einer 
anderen Sache beraten hat. Er bzw. seine Kanzlei ist nicht befugt,eine der 
Parteien in der Rechtsangelegenheit, die Gegenstand des Mediations-
verfahrens ist, anwaltlich oder auf andere Weise zu vertreten oder zu 
beraten. Dies gilt auch für den Fall der Erfolglosigkeit des Mediations-
verfahrens. Auch ist er verpflichtet, die Parteien vorab zu informieren, wenn 
er bzw. seine Kanzlei in einer anderen Sache für eine Partei tätig werden soll. 

(2) Als Mediator ist ausgeschlossen, wer eine der Pateien vor Beginn des 
Verfahrens in derselben Angelegenheit beraten oder vertreten hat. Dies gilt 
auch für eine Beratung oder Vertretung durch die Kanzlei des Mediators.
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Folie 53

Verfahrensordnung

§ 4 Pflichten des Mediators

(3) Der Mediator hat mit den Parteien zu Beginn einer Mediation die Grundzüge 
des Mediationsverfahrens, den geplanten Ablauf dieses Verfahrens, sowie 
die Rechte und Pflichten der Beteiligten zu erörtern.

(4) Der Mediator hat die Beilegung des Konflikts zwischen den Parteien in jeder 
Art und Weise, die er für angemessen hält, zu fördern. Er ist nicht befugt, den 
Konflikt bzw. Teile des Konfliktes zu entscheiden.“

Folie 54

Verfahrensordnung

§ 5 Durchführung des Mediationsverfahrens

„(1) Soweit die Parteien keine gesonderten Vereinbarungen zur Durchführung 
des Mediationsverfahrens – insbesondere keine Regelungen über Sprache, 
Ort und zeitlichen Rahmen der Mediation – getroffen haben oder treffen, 
bestimmt der Mediator unter Berücksichtigung der Interessen der Parteien 
und in Absprache mit diesen die Art und Weise, in der das 
Mediationsverfahren durchgeführt wird.

(2) Der Mediator und die Parteien streben eine zügige Durchführung des 
Mediationsverfahrens an.

(3) Jede Partei kann bis zu einer Einigung im Mediationsverfahren Ergänzungen 
des Sachverhalts vortragen und Unterlagen vorlegen. Der Mediator kann 
jederzeit anregen, dass eine Partei zusätzliche Informationen oder 
Unterlagen zu Verfügung stellt.“
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Folie 55

Verfahrensordnung

§ 7 Einzelgespräche

„Im Einverständnis mit den Parteien kann der Mediator Gespräche mit nur jeweils 
einer Partei führen. Die Inhalte solcher Einzelgespräche hat er auf Wunsch dieser 
Partei gegenüber der anderen Partei vertraulich zu behandeln.“

Folie 56

Verfahrensordnung

§ 8 Gewährleistung der Vertraulichkeit

„(1) Soweit nicht ausdrücklich anders vereinbart, haben die Parteien, ihre Berater, 
der Mediator sowie dem EUCON-Institut gegenüber Dritten alle Angelegen-
heiten des Mediationsverfahrens auch nach Beendigung des Verfahrens 
vertraulich behandeln.

(2) Parteien, die aufgrund eines besonderen Rechtsverhältnisses verpflichtet 
sind, Dritte über Angelegenheiten des Mediationsverfahrens zu informieren, 
haben dies der anderen Seite vor Beginn der Mediation mitzuteilen.

(3) Die Parteien bzw. der Mediator werden Dritte (z.B. Sachverständige, Zeugen, 
Co-Mediatoren, Personen in Ausbildung usw.) nur hinzuziehen, bzw. damit 
einverstanden sein, wenn sich diese in der gleichen Weise wie die Parteien 
selbst zur Vertraulichkeit verpflichten. Auf Verlangen einer Partei haben diese 
Personen die Verpflichtung zur Vertraulichkeit schriftlich gemäß 
nachfolgendem Absatz 6 abzugeben.“
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Vielen Dank für Ihre 
Aufmerksamkeit!!!

Folie 57


